


55. Wander-
rudertreffen

in Saarbrücken an der Saar
10. - 12. September 2021

Ausrichter: Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V.
E-Mail:wrt2021@rudern.de
Information/Anmeldung:www.rudern.de/wrt2021
Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der Entwicklung der aktuellen Lage der Corona-Pandemie statt.
Weitere Informationen werden frühestmöglich auf oben genannter Internetseite veröffentlicht.

© Eike Dubois









Sponsoren und Partner:

Coastal Rowing

#coastaltime

2021Was?      
           Wann?
Wo?

Bundeswettbewerb

#drjbw

Jugendleiter/In-Card

#ruderjuleica

Olympiacamp

#drj_olympiacamp

Schnellste Klasse und 
Schüler-Ergo-Challenge

#rudernfürtoleranz

Schwedencamp

#ruderninschweden

Juniorteam

#juniorteamdrj

JtfO und Schüler/                innen-Achter-Cups

#drjachtercups

Inklusion

#drjinklusion

JuM-Lehrgänge

#jumlehrgang

Jugendrudertag

#jugendrudertag

Für euch wollen wir alle Veranstaltungen 
möglichst so gestalten, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung teilnehmen können. Nehmt 

bei Interesse auf jeden Fall Kontakt mit [uns] auf, 
damit wir gemeinsam einen Weg finden.

meinruderbild.de bode-praesente.de

Bundesfreiwilligendienst

#bfdläuft

Einfach scannen, Infos 

einholen und dabei sein!
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e.V. c/o Matthias Sieg  
Verlängerte Werderstr. 17 c 
12524 Berlin  
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________________________________________________ 
Name Vorname   Geburtstag 
 
________________________________________________ 
PLZ, Wohnort  
 
________________________________________________ 
Straße  
 
________________________________________________ 
Telefon       Fax 
 
________________________________________________ 
E-Mail   
 
________________________________________________ 
Verein 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift 

 
Der Jahresbeitrag von 12,-- €  ist an den Förderkreis Wanderrudern e.V. zu überweisen. 
Postbank  IBAN   DE06 1001 0010 0773 6931 05 
Die Zahlung mehrerer Jahresbeiträge sowie Spenden sind erwünscht. Da aus steuerlichen Gründen Beiträge 
nicht als Spenden verbucht werden können, sind auf dem Überweisungsträger bei „Verwendungszweck“ Bei-
trag und Spende gesondert auszuweisen, also z. B.: Beitrag 2017 bis 2021: 60,00 € + Spende X €. Spenden-
bescheinigungen werden ab 20,-- €  unaufgefordert ausgestellt. 
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A u f n a h m e a n t r a g A u f n a h m e a n t r a g 
Ich erkenne die Satzung des Förderkreises an. Ich be-
antrage die Aufnahme in den  "Förderkreis Wanderru-
dern e.V." 
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  Förderkreis Wanderrudern e.V. 
S A T Z U N G 
Förderkreis Wanderrudern e. V. 
 
l. Aufgaben und Zweck 

Der  Förderkreis Wanderrudern e. V. hat seinen Sitz  in Berlin. Er ist in das Vereinsregister des  Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg 
eingetragen worden.  

Der  Förderkreis  ist ein Spendensammelverein.  Er  hat sich zur Aufgabe gemacht, das Wanderrudern zu  fördern, durch  ideelle und 
finanzielle Hilfe,  wie  Beschaffung und Erhaltung von Bootsmaterial für das Wanderrudern. 

Der Förderkreis unterstützt den Ausschuß Wanderrudern(AW). 

Der  AW  ist eine Abteilung  des Deutschen  Ruderverbandes, der für den Teil  der  nicht regattierenden Mitglieder (Leistungssport) des  
Verbandes verantwortlich ist. 

Der Förderkreis verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

Der Förderkreis ist selbstlos tätig; er verfolgt  nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Die  Mittel des Förderkreises werden nur für  satzungsmäßige  Zwecke im Rahmen des  Deutschen  Ruderverbandes verwendet.  Die 
Mitglieder des  Förderkreises  erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Förderkreises. Es darf  keine  Person durch Ausgaben, 
die dem  Zweck  des Förderkreises fremd sind, oder durch  unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

Bei Auflösung des Förderkreises oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an den Deutschen Ruderverband  e. V., 
Hannover, der es unmittelbar  und ausschließlich für das Wanderrudern zu verwenden hat. 

 

2. Mitgliedschaft 

Mitglieder des Förderkreises können sein: 

  a)  Mitglieder der dem DRV angeschlossenen Vereine; 

  b)  natürliche und juristische Personen außerhalb des DRV, z. B. nicht angeschlossene Vereine, Firmen etc. 

Die Mitgliedschaft wird dadurch erworben, daß ein  Aufnahmeantrag vom Vorstand des Vereins angenommen wird. 

Der  Austritt aus dem Förderkreis kann nur  schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres vollzogen werden. 

Der Vorstand kann Mitglieder, die ihre  Verpflichtungen gegenüber dem Förderkreis trotz Abmahnung nicht  erfüllen  oder den Zielen des  
Förderkreises  entgegenwirken oder sein Ansehen beschädigen, ausschließen.  

 

3. Mitgliederversammlung 

Jährlich  findet eine Mitgliederversammlung statt,  die anläßlich des jeweiligen Wanderrudertreffens oder einer wanderruderischen  
Großveranstaltung stattfinden  soll. 

Die  Versammlung  ist mit einer Frist von  vier  Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

Sie  ist beschlußfähig, wenn sie nach der Satzung  ordnungsgemäß einberufen ist. 

Die  Mitgliederversammlung  beschließt  mit   einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  Satzungsänderungen bedürfen   einer  
Dreiviertelmehrheit  der   anwesenden Mitglieder.  

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in  einer, von einem der Vorsitzenden  zu  erstellenden Niederschrift  festgehalten, die der 
nächsten  Versammlung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

 

4. Vorstand 

Der Vorstand des Fördervereins besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden, 
dem 2. Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister. 
 

Die Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Der Vorstand bleibt bis zur gültigen Neuwahl im Amt. 
 

b) dem DRV-Präsidiumsmitglied, das dem ständigen Fachressort Wanderrudern im DRV vorsteht.  
 
Der Verein wird von je zwei Vorstandsmitgliedern vertreten. 
Der Vorstand erledigt die laufenden Geschäfte des Fördervereins und verwaltet das Vereinsvermögen. 

 
5. Finanzierung 

Der  Förderkreis finanziert sich aus  Beiträgen  seiner Mitglieder und aus Spenden seiner Mitglieder und Förderer. Die 
Mitgliederversammlung setzt die Höhe der  Mitgliedsbeiträge fest. 

 

6. Sonstiges 

Satzungsänderungen  sind vor Beschlussfassung  dem  DRV-Vorstand anzuzeigen. 

 

Berlin, den 09. September 2013 


